
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 33 Bgld. G-PVG Sachaufwand
 Bgld. G-PVG - Burgenländisches Gemeinde-Personalvertretungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

(1) Den Organen der Personalvertretung sind erforderlichenfalls von der Gemeinde entsprechende Räumlichkeiten

samt Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Die Kosten der Instandhaltung dieser Räumlichkeiten und ihrer

Einrichtung, die Kosten der Beheizung und Beleuchtung dieser Räumlichkeiten, die Kosten für die Kanzleierfordernisse

einschließlich des Aufwandes für Telefon und Zustellung, deren die Organe der Personalvertretung zur

ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben bedürfen, sowie die Kosten für den amtlichen Stimmzettel trägt die

Gemeinde.

(2) Die Gemeinde trägt die Kosten der Reisen der Personalvertreter und der Mitglieder der Wahlausschüsse innerhalb

des Burgenlandes, soweit diese Reisen für die Erfüllung ihrer Personalvertretungsaufgaben unbedingt erforderlich

sind.

(3) Auf die Zuerkennung und Bemessung der gemäß Abs. 2 zu vergütenden Reisekosten sind jene

reisegebührenrechtlichen Vorschriften sinngemäß anzuwenden, die für den betre=enden Personalvertreter bei

Dienstreisen als Gemeindebediensteter gelten.
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